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I. Räumlicher Geltunqsbereich 


Das Plangebiet befindet sich am westlichen Rand des Ortskerns 


von Borbeck, in unmittelbarer Nähe des S-Bahn-Haltepunktes Es- 


sen-Borbeck, westlich der Eisenbahnstrecke zwischen Essen und 


Bottrop und südlich der Borbecker Straße gelegen. 


Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3/00 

"Borbecker Straße / Dachstraße" umfasst ein Ca. 1,5 ha großes 

Gebiet. Der genaue räumliche Geltungsbereich ist in der Plan- 


zeichnung des B-Planes eindeutig festgesetzt und wird in etwa 


folgendermaßen begrenzt: 


a 

-	 im Nordwesten durch die Borbecker Straße, 

-	 im Nordosten durch das Bahngelände für die Bahnverbindung 

zwischen Essen und Bottrop sowie 

-	 im Südosten und Südwesten durch die Dachstraße bzw. die Geh- 

wegverbindung zwischen der Dachstraße und der Borbecker 

Straße. 

11. Planungsrechtliche Situation 


Der Gebietsentwicklungsplan weist für das Plangebiet "All-


e 	gemeinen Siedlungsbereich" aus - somit entspricht der Bebau- 

ungsplan den Zielen der Raumordnung und Landesplanung. 

Der Flächennutzungsplan stellt "Wohnbaufläche" dar und wird in 

Wege des Parallelverfahrens (zeitgleich zum Bebauungsplanver- 

fahren) geändert, um die mit dem Bebauungsplan geplanten Kern- 

gebietsnutzungen zu ermöglichen. 

Darüber hinaus ist die Plangebietsfläche Teil des rechtsver-


bindlichen Bebauungsplan Nr. 310 "Borbeck", der für den Be- 


reich nördlich der Dürerschule "Baugrundstück für den Gemeinbe- 


darf (Schule)", "Reines Wohngebiet" sowie "Öffentliche Wegeflä- 


chen" festsetzt. Des Weiteren wurde mit entsprechenden Ver- 


kehrsflächen-Festsetzungen die seinerzeit beabsichtigte Ver- 




breiterung der Borbecker Straße planungsrechtlich gesichert, 


die inzwischen erfolgt, im Mittel aber ungefähr drei Meter hin- 


ter der festgesetzten Möglichkeit des Straßenausbaus zurück- 


geblieben ist. (Die volle Ausschöpfung der bestehenden Option 


soll auch nicht mehr erfolgen.) 


Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 3/00 "Borbecker 

Straße / Dachstraße" werden die ihm entgegenstehenden früher 

getroffenen Festsetzungen aufgehoben. 

Der Stadtteil Borbeck bildet das Zentrum des Stadtbezirkes IV, 


der mit etwa 90.000 Einwohnern den zweitgrößten Bezirk in Es- 


Sen darstellt. Dementsprechend soll der Borbecker Ortskern 


auch die Funktionen eines Mittelzentrums für den gesamten 


Stadtbezirk übernehmen. 


Das Plangebiet befindet sich am Südwestrand des Borbecker Orts- 

Zentrums und wird von diesem durch die Bahnverbindung zwischen 

Essen und Bottrop getrennt. In unmittelbarer Nähe - nördlich 

des Plangebietes gelegen - befindet sich der Bahnhof Essen- 

Borbeck, dem im Osten der Borbecker Markt, im Westen ein m
Busbahnhof vorgelagert ist. Nördlich und östlich des Marktes 

schließt sich das eigentliche Zentrum von Borbeck an - mit Lä-

den, Geschäftshäusern, Praxen, Kirche, Krankenhaus usw. sowie 

z. T. hochaufragender Wohnbebauung; die andere Seite der Bahn 


ist überwiegend allein durch Wohnbebauung geprägt, wobei die 


einzelnen Wohnhäuser mehrheitlich drei oder vier Etagen zählen. 


Das Plangebiet selbst stellt sich als Hochstauden- und Grasbra- 

che dar mit Flächenanteilen für Pflanzungen aus überwiegend 

bodenständigen Gehölzen, wovon etliche guter Vitalität sind 

und unter die Baumschutzsatzung fallen - im Süden bildet das 

Plangebiet den Standort für die Dürerschule, einem denkmalge- 
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schützten Gebäude aus dem Jahre 1880. Im Bereich der Dürerschu- 


le ist ,das Gelände flach, nach Norden, zur Borbecker Straße 


hin, fällt es relativ stark ab. 


Das gesamte Areal ist verkehzlich hervorragend angebunden. Ne- 

ben der Nähe zum Bahnhof Borbeck (S-Bahn-Station) ist die un- 

mittelbar das Plangebiet tangierende Borbecker Straße (als 

Hauptverkehrsstraße) von großer Bedeutung - das Schulgrund-

stück hingegen ist über eine Nebenstraße (die Dachstraße) ange- 

bunden. 

Zwischen Schule und ~au~rundstück auf der einen und dem Bahn- 


körper auf der anderen Seite führt eine fußläufige Verbindung 


von der Wallstraße zum' Bahnhof Borbeck; dieser Weg ist Teil 


einer Grünverbindung entlang der Bahn, die im Süden bis etwa 


zur Bocholder Straße, irn Norden bis zum ~ausmühlenbach bzw. 


bis zur Donnerstraße heranreicht. 


Im Bereich des Plangebietes besteht aufgrund vorangegangener 

Nutzungen ein Altlastenverdacht bez. einer Bodenverunrei-

nigung. ( s .  Kapitel V. H. Kennzeichnungen). 

IV. Anlass und Ziele der Planung 


In 1997 wurde ein Struktur- und Handlungskonzept zur Stärkung 


des Ortskerns beauftragt. Im Hinblick auf das U. a. formulier-


te Entwicklungsziel Stärkung und Stützung der Zentrumsfunktion 


von Borbeck-Mitte wurde darin auch das in Rede stehende Plange- 


biet als städtebauliche Einzelmaßnahme in der Gesamtent-


wicklung diskutiert. 




Aufgrund der besonderen Lage am westlichen Rand und damit in 


unmittelbarer Nachbarschaft zur Borbecker Innenstadt und zum 


ÖPNV-~erknüpfungspunkt (S- und Busbahnhof und Straßenbahnhalte- 


punkte) kommt diesem Bereich eine hohe Bedeutung in Bezug auf 


mögliche Nutzungen zu, die neben der Stützung des Kernberei- 


ches auch die Schaffung von Arbeitsplätzen beinhalten. 


Ortskerntypische und hochwertige tertiäre Nutzungen werden vor 

diesem Hintergrund angestrebt, auf der Grundlage des gültigen 

Planungsrechts jedoch ausgeschlossen - Ziel der Änderung des 

Planungsrechts ist es daher (durch Neuaufstellung eines Bebau- 

ungsplanes) potentiellen Investoren die Möglichkeit zu geben, @ 
in einem nur grob vorgegebenen Rahmen eigene Ideen zur Bebau- 

ung des Geländes zu entwickeln, wobei im Hinblick auf ihre Rea- 

lisierung erwartet wird, dass die von einer Neubebauung ausge- 

hende Wirkung nicht nur zu einer Aufwertung des Plangebietes 

selbst führt, sondern auch auf die nähere Umgebung ausstrahlt 

und damit die in letzter Zeit ins Wanken geratene 

Standortattraktivität Borbecks insgesamt verbessert. 

Das Plangebiet befindet sich außerdem im förmlich festgelegten 


Sanierungsgebiet Borbeck. Die geförderten und nunmehr abge-


schlossenen Sanierungsmaßnahmen (U, a. Verbesserung der Ver- 


kehrssituation) wurden U. a. unter der Prämisse der städte- 
,a
baulichen Entwicklung der in Rede stehenden Fläche vorgenom- 


men. 


Somit ergibt sich auch in diesem Zusammenhang ein dringendes 


Planungserfordernis. 


Neben dem Ziel, die planungsrechtliche Voraussetzung für die 


o. g. Entwicklung - Etablierung von Kerngebietsnutzungen - zu 

schaffen, wird mit dem B-Plan außerdem die planungsrechtliche 

Sicherung des Schulstandortes und Baudenkmals Dürerschule so- 

wie die Neuerrichtung der durch die Planung wegfallenden, pro- 

visorischen und im Plangebiet gelegenen Turnhalle verbunden. 



V. Planinhalt 


A. Bauliche Nutzung 


Die Baugebietsfläche unterteilt sich in einen nördlichen und 


in einen südlichen Teilbereich. Der nördliche Teilbereich ist 


- aus den in Kapitel 111 genannten Gründen - als Kerngebiet 

mit einer Grundflächenzahl von 0,9 - sowie Geschossflächenzahl 

von 3,O festgesetzt. Der südliche Teilbereich setzt Fläche für 

den Gemeinbedarf (Schule bzw. Turnhalle)) fest, wobei sich die 

Maße von GRZ 0,4 und GFZ 0 , 8  an der tatsächlichen bereits vor- * 	 handenen Ausnutzung durch das unter Denkmalschutz stehende Ge- 

bäude der Dürerschule und der geplanten Neuerrichtung der Turn- 

halle orientieren. 

Im Hinblick auf die im Verfahrensgebiet zulässigen Nutzungen 


besteht die Notwendigkeit, im Sinne der Konfliktvermeidung be- 


stimmte Arten der Nutzung auszuschließen. Dieses betrifft ins- 


besondere Vergnügungsstätten und Tankstellen. Die Zulässigkeit 


von kerngebietstypischen, d. h. großen Vergnügungsstätten ist 


aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zur Schule und der 


damit verbundenen möglichen Gefährdung und negativen Beeinflus- 


sung von Kindern auszuschließen. Störeffekte können auch auf 


die benachbarte Wohnbebauung ausgehen und sollen vermieden wer- 

II, 	 den. 

Tankstellen entsprechen nicht dem beabsichtigten Gebietscharak- 


ter und würden hier aufgrund des bestehenden starken Verkehrs- 


aufkommens sowie des darüber hinaus vorhandenen Straßenver- 


kehrs ein erhebliches Gefährdungspotential wegen der dann zu-


sätzlich notwendigen Ein- und Ausfahrten darstellen. Auch i m  


Hinblick auf die verkehrliche Anbindung des Bauvorhabens (mit 


Tiefgarage) an die Borbecker Straße ist diese Nutzung nicht zu 


realisieren. Die ausnahmsweise Zulässigkeit von Wohnungen im 


MK-Gebiet unterstützt das Ziel der Stützung des Kernbereiches 


infolge einer dauerhaften Belebung durch Anwohner. 





























